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die beigesetzt«, Anmerkungen (nämlich die obengenannten Fragen) nicht
so sait sûr den Lehrer, als vielmehr für die beim wechselseitigen Unterrichte

als Unterlehrer aufgestellten Schüler bestimmt sind. Es mag
aber jene Bemerkung auf eine andere führen — ob nämlich Schüler
überhaupt befähiget seien, auch mit solchen Anmerkungen dem
Leseunterricht vorzustehen, und ob nicht der wechselseitige Unterricht in den
meisten Schulen aus das bloß Mechanische uud ans Wiederholung des
vom Lehrer Ertheilten einzuschränken sei.

Kant. Bern. Da« Erziehungsdepartemcnt hat sich überzeugt,
daß die Besoldungsweise, wie sie das unglückliche Dekret vom lv, Febr.
)8Z6 (dem zufolge die Besoldung nach der Menge der Fächer bestimmt
werden sollte) nicht durchzuführen und verderblich sei, und hckt sich nun
vereinigt zu einem Vorschlage a» den großen Rath, der vom Negirnugs-
rathe genehmigt worden ist, und welcher dahin geht: es soll zu der

bisherigen, von den Gemeinden zu leistenden Besoldung, welche in
keinen, Falle vermindert werden darf, ein Beitrag von «60
Franken aus der Staatskasse an alle öffentlich
angestellte» Prim arl ehrer des Kantons (gegmwärtig 981) geleistet
werden. Diesem nach würde sich der Gehalt sämmtlicher Primarlehrer
folgendermaßen konstituire»':

die Hälfte ä78, bekämen einen Gehalt von 200—300 Fr.
ein Drittel 3.2, „e.n Sechstel 17 l, „ ..500 800

Diese Beitrage wurden dem Staate eine jährliche Auslage von .50000
Frk. verursachen, während die Gemeinden von sich aus jährlich
.6/539 Frk. entrichten, so daß sich der Aufwand für die Besoldung
der e5chullehrer zwischen Staat und Gemeinden ziemlich gleich
theilen würde. Es will zwar verlauten, daß die bekannten Volksfeinde

alles Mögliche thun, um diesen Gesctzesvorschlag zu hinter-
treiben. Es steht aber zu hoffen, der große Rath, der vor wenigen
Ha nn so bedeutende Summen zur Begründung einer Hochschule

^ Einflüsterungen kein Gehör geben, sondern
fl vie mehr bereitwillig zeigen, für einen noch viel wichtigern Zweck

>e ver angte Summe zu bewilligen, eingedenk, daß die vom Schul-
g ^Mlchriebenen Leistungen nur dann mit Fug und Recht von den
'U)rern gefordert werden könne, wenn sie eine diesen Forderungen

entsprechende Besoldung erhalten

Verordnung über Ordnung und Zucht in den Volksschulen
des Kantons Zurich

Erster Abschnitt,
x

er- und Bankordnung.
^^ulbänke sollen, wo es der Raum gestattet, in

e g ei > aufendcn Reihen so gestellt sein, daß in der Mitte und
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